
1.-7. B eibla tt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 15.März 1961 

Antrag 

der Abgeordneten Pro b s t, Dipl.-Ing. S t r 0 b I :und Genossen, 

betreffend die .b.bändcrung und Ergänzung d.2G Opferfürsorgegesetzes 

(12.0pferfürsorgegesetz-Novclle). 

-.-.-

Der Nationalrat wolle b6 schli esseng 

Artikel I. 

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, BGBl.Nr.183, in der gültenden 

Fassung wird abgeändert und ergänzt wie folgtg 

1. Im § 2 1l.bs. 1 lit.c ist nach dem K1a,llmer.ausdruck derZ.3 an Stelle 

des Punktes ein StriclJ.punkt zu setzen und 'folgende Bestimmung als Z.4 neu 

einzufügen~ 

114. erlittene Freiheitsbeschränkungen und Berufsschäden (§§ 14, 14a 

bis C).1I 

2. Im § 4 hat libs.1 zu laut em 

1f( 1) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsberechtigu.ng 

nach § 1 libs.l, tbs.2 lit.c oder ~Abs.3 lit.a oder b stattgegeben, so hat 

der Landeshauptmann eine "Arntsbescheinigung" auszusnellen, in der 1..rntsbe

sch8inigung sind die G8setzesstellen, auf die sich die il.nspruchsber8chtigung 

(§ 1) grundet, zu vermerken~" 

3. TB § 13a flbs.5, 6 und 7 sind die Zahlen 431.20 beziehungsvwise 

616 jeweils durch die Zahl 860 zu erset zen" 

4. Dem § 13 a ist als 11.bs .. 9 anzufügem 

tI( 9) Haftentschädigung wird .nicht geleistet, vvenn das Einkommen des 

Opfers beziehungsweise des Hinterbliebenen Ll Jahre 1955 72.000 S über

stiegen hat, für j edGs im Zeitpunkt des Inkrafttret ens dies"s Bundes g,::;setzes 

dem Geschädigten gegenüber unte:haltsberechtigte Kind erhöht sich die 

Einkommensgrenze um je 3.000 S." 

5.- Dem § 13c ist als.Abs.4 anzufügen: 

i! (4) Von der Entschädigung sind Personen ausgeschlo ssen, die für 

die erlittene Haft einen Anspruch auf Entschädigung ge§3nüber 

einem and.eren Staat haben~" 
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6. TIie Überschrift des § 1 4 hat zu lauten~ 
HEntschädigungsmaßnahmen für erlitte'ne Freiheitsbeschrällkungen 

und Berufsschäden." 

7. § 14 hat zu lauteng 
H§ 14. (1) Österreichische Staatsbürger sowie Per":" 

sonen, die am 13. März 1938 österreichische Bundes"Qürger waren 
oder in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch 
mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der 
Republik öster'reich hat·ten, haben Anspruqh auf Entschädigung 
für erlittene Freiheitsbeschränkungen. 

(2) Eine Entschädigung ist Pers'onen zu gewähren, die 
~ . . 

a) um Verfolgungen im Sinne des § 1 Abs. 1 oder 2 zu 
entgehen, ausgewandert sind und in der ieit vom 
1. September 1939 bis 9. Mail945 durch eine der mit 
TIeutschland im Kriege gesta.p.denen Mächte als Ange
hörige eines Feindstaates interniert oder v~n Behör
den eines mit TIeutscpland im Kriege verbündeten Staates 
in ihrer Freiheit durch Zwangsaufenthalt in einem 
Ghetto oder an einem zur Anhaltung bestimmten Ort 
beschränkt wurden; 

b) aus Gründen des § 1 Aba. 1 oder 2 in der Zeit vom 
13. März 1938 bis 9. Mai 1945 in TIeutschland oder 
in den von TIeutschland besetzten Gebiet~n 'Nährend 
dieser Besetzung in ihrer .Freihei t durch Zwangsauf
enthalt in einem Ghetto ode ran einem zur Anhal t'ung 

. bestimmten Ort beschränkt wurden; 

c) auf der Flucht vor einer ihnen aus den Gründen des 
§ 1 Abs .. 1 oder 2 in, der zeit vom 13. März 1938 bis 
9. Mai 1945 drohenden Verfolgung unter menschenun-·· 
würdigen Bedingungen im Verborgenen lebten; 

d) im Zuge der nationalen Verfolgung in der .Zei t vom 
13. lVlärz1938 piS 9. Mai 1'945 aus einem innerhalb 
.der derzeitige~ österreichisch~n Grenzen gelegenen 
Ort in Gebiete auße,rhalb dieser Grenzen a~sgesiedelt 
wurden. 
(3) Als Ent schädigung gebührt d en Ansprucl~sbere chtig-

ten gemäß Abs. 2 für jeden nachgewiesenen Kalendermonat der 
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Freiheitsbeschränkung ein Betrag von 350 S. Mehrere . Zeiten de.::' 

Freiheitsbeschränkung sind zusammenzuziehen, angefangene Monate 

gelten als volle Monate •. 

(4) Von der Entschädigung gemäß Abs~ 3 sind Personen 

ausgeschlossen, die für die Freiheitsbeschrfinkung Anspruch auf 

Entschädigung gegenüber einem anderen staat haben. 

(5) Ist für eine der in Abs. 2 angeführten Freiheits-

beschränkungen bereits eine Leistung gemäß § 13a oder § 13c 

gewährt worden, wird diese Leistung auf die gemäß Abs. 3 zu

stehende Entschädigung angerechnet. lI 

8. Nach § 14 sind die folgenden §§ 14a bis d einzu-
fügen~ 

H§ ,14a. Österreichische Staatsbürger sowie Person8n~ 

die am 13. März 1938 österreichische Bundesbürger waren oder 

in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr 
als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der 

Republik Österreich hatten und auf Grund der polizeiverordnung 

vom 1. September 1941 !i DRGBl. I S. 547, den Judenstepn durc:!:l 

mindestens sechs Monate getragen haben, ist 'eine einmalige Ent

schädigung von 6.000 S zu gewähren. Auf diese Entschädigung 

sind Leistungen nach §§ 13a 9 13c oder 14 für nach dem 1, Septem

ber 1941 erfolgte Anhaltungen anzurechnen. 

§ 14b. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 

Opferausweises erhalten, wenn ihr Einkommen in der Ze~t vom 

6. März 1933 bis 9. Mai 1945 durch Verfolgungsmaßnahmen im 

Sinne dieses Bundesgesetzes in dem im § 1 Abs. 2 li t" d fest,

gesetzten Ausmaß gemindert war, eine einmalige Entschädigung 

in der Höhe von 10.000 S. 

(2) Von dei Entschädigung gemäß Abs.1 sind Personen 

ausgeschlossen,. die für den Einkommensschaden Entschädigungen 

auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen erhalten haben,. 

§ 14c. (1) Inhaber einer Amt sbescheinigung oder ej,:;~'3S 

Opferausweises erhalten, wenn sie eine nach Vollendung des 

14. Lebensjahres begonnene Berufsausbildung durch gegen sie 

selbst od,er ihre Eltern gerichtete Verfolgungsmaßnahmen im 
Sinne dieses Bundesgeset.zes abbrechen mußten, eine einmalige 

En"tschädigung in ,der Höhe von 6.000 S. Ein Abbruch einer 
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Berufsausbildung ist auch dann gegeben, wenn Kinder' nach Voll

endung des 14. Lebensjahres wegen solcher Verfolgungsmaßnahmen 

eine ers.trebte Berufsausbildung ni~ht aufnehmen konnten. 

§ 14d. (1) Von den Entschädigungen gemäß §·§14a ~is c 

sind Personen ausgeschlossen, die auf Grund vorangeführter Tat

bestände Anspruch 'auf Entschädigung gegenÜber einem anderen 

Staat haben. 

(2) Auf Anspr\J.c,hswerber nach den § § 14, 14a bis c 

sind die Bestim..-'TI.ungen des § 15 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Auf Verfahren betreffend Ansprüche nach den 

§§14, 14a bis c sind die Bestimmungen des § 130. sinngemäß 
anzuwenden~1i 

Artikel 11. 

Übergangsbest'immungen. 

( 1) Be scheide , mit denen bis zum Inkrafttreten dieses 

Bunn~e~gesetzes Hafientschädigung gemäß § 13a oder § 13c ~es 
Opferfürsorgegeset ze s re cl:. tskrf?cftig zuerkannt worden is t, sind 

auf 'Antrag nach den Bestimmungen des Art. I zu überprüfen und 
neu zu· erlassen. Eine bereits geleistete Haftentschädigung ist 
anzurechnen. 

(2) Ist über einen Antrag auf Haftentschädigung im 
, 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschriften des Art. I noch 

nicht entschieden worden, sind die in Art. I Z. 4 und 5 ent

haltenen Anrechnungs- und Ausschlußbestimmungen nur auf den 

Betrag anzuwenden, um den sich die Haftentschädigung durch die 

Bestimmung des Art. I Z. 3 erhöht hat. 

(3) Ist der gemäß § 13a, Abs~ 1 oder § 13c Abs. 1 
oder 2 des Opferfürsorgegesetzes Anspruchsberechtigte vor In·

krafttreten dieses Bundesgesetzes oder vor der AntragsteIlung 

(Abs. 1) gestorben, so steht das Recht zur AntragsteIlung den 

im § ,13a Abs. 2 beziehungsweise § 13c Abs. 3 des Qpferfürsorge

gesetzes genannten Hinterbliebenen in der dort angeführten 

Reihenfolge zu. Sie erhalten die Hälfte der Haftentschädigung, 

die dem Verstorbenen nach den Bestimmungen des Abs. ,1 gebührt 
\ 

hätte. Die Vorschriften des § 13a Abs. 6 bis 9 und des § 13c 

Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß. 
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Artikel 111. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt in Kraft, sobald über 

die Bedeckung des Aufwandes, den dieses Bundesgesetz verur

sachen wird, zwischen der Republik Österreich und der Bundes

republik Deutschlan'd eine Vereinbsrung getroffen ist. 

(2) Der Zeitpunkt, in, dem dieses Bundesgesetz gemäß 
Ab,S. 1 in Kraft tri tt, ist von der Bundesregisrung im Bundes

ge,s~tzblatt kundzumachen. 

(3) Mit der' Vollziehung dieses Bundesgesetzes wird 

das Bundesministerium für soziale Vervval tung, hinsichtlich der 

Bestimmungen des Art. I Z. 3 bis 8 und des Art. 11 im Einver

nehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen betraut. 

-.-.-

In fo:cDc:llJr Hi:1Sicht vJirci. b ::JD.l1tragt;~ den Antrag Ull.tar 

~:;rzich tauf dL, erste LOSu::.1g dEin Jiusschuss für so ziale VerYJ2.1 tun.g 

zuzuweisen. 

-.-.-.-0-0-.-
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Begründung~ 

Der Nationalrat hat mit eirsti~~igsm 2ü3chluß am 
; 

J5. Dezember 1960 die Notwendigkeit 8,.)"T'J, .. /(oJJje:cung des 

Opferftirsorgegesetzes ~estgestellt, wodurch dje bsrechtigten 

Forderungen auf dem Gebiete der Wiedc~:'5U~_7'lchlLng der Opfer 

der politischen Verfolgnng endlic,h erfüllt '.TvorJen sollen. 

Diesem Wunsche soll mit vorliegendem Antrag Recbnung getragen 

werden o 

Zunächst wäre Vorsorge zu trAffen i !~c.ß OpfaT, die 

eine verfolgungsbedingte Gesundhei tsscl.!.idj,gl;Jl,:;; s:rlittc-'ll haben, 

durch die ihre Erwerbsfähigkeit -nach der!. I,i_c2:~ü::r:".nngen des 

Kriegsopferversorgungsgesetzes l~m mindest2IlfJ 70 'l,.H.gemindert 

ist und denen bisher gemäß § 1 Abs~ 2 lit. c·ues Opf'erfürsor

gegesetzes nur ein Opferausvveis ausgestellt werden kor~nte, weil 

ihre Gesundheitsschädigung nicht auf eine Haft oder Mißhandlung 

zurückzuführen war 9 eine Amt sbe scheinigUlHs e:::,hal ten und hie-

durch wenigst ens in den Genuß d er U~".-.:;crllctJ. t :T(":::a t-e ge langen 

können< 

Ferner wäre im Hinblick auf d.ie ~m erv'i8.rtende Bei-

tragsleistung der Bundesrepublik DAut8ch1~nd dje Haftentschä

digung zu erhf~tn, sodaß diese der vo~ der B'..lndesrepublik 

Deutschland für den gl,eichen Tatbes'~aEd gewährten Entschädigung 

nahekommt • Diese Erhöhu::~g 8011 jedoch aui', einen ?ozial berück

sichtigungswürdigep. Personenkrej.s bef.::'l-:,h:r~~Ti~\.'t vJ~::;rdel!-o Die Ab

grenzung der sozialen Berücksiclttigu:!.lg ~~~."'li:§:kei t soll durch 

analoge Anwendung der ü,l § 5, des KrL;g;:.:"--~;~"ö V(~:~·folgungssach-· 

schädenge set ze 8 fe stges et zt ~m Einkomlnen8g~cenze ,erfolgen. Dabei 

wäre vorzukehren 1 daß Personeny die noch ketEen Antrag auf Haft

entschädigu.'Ylg gestellt haben oder d,?r:::'1. L~:.tr::\g im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Bestimmungen über die Einkomrr:.ensgrenze noch 

nicht erledigt ist, nicht schlechter ~08~22:t w~rden als jene 

Verfolgt en, die eine Haften t schädigurl",: !,ce.: h C.':' bj:,heri,gen 

Vorschriften erhalten haben. 

Darüber hinaus ist euch eil!.8 El_~:~.j(;h~jd=-gH:ng :;"ü.t' jene 

C z'..lfolgG der 
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i~nen aufgezwungenen Auswanderung nach Kriegsausbruch von 

alliierten Behörden in lagern festgehalten wurden. In gleicher 

Weise wären Personen zu entschädigen, die in Deutschland, in 

den von Deutschland besetzten Gebieten sowie in Ländern, die 

mit Deutschland im Kriege verbündet waren~ einer Anhaltung oder 

Konfinierung unterworfen waren, auch wenn diese Anhaltung wegen 

geringfügiger Erleichterungen nicht als Haft im technischen 

Sinn gewertet werden kann. Eine Entschädigung gebührt auch jenen 

Personen, die wegen einer ihnen drohenden Verfolgung unter 

menschenunwürdigen Bedingungen im Verborgenen lebten oder wegen 

der Nationalität in Gebiete außerhalb der derzeitigen öster

reichischen Grenzen ausgesiedelt worden sind. Unter B8rücksich

tigung der finanziellen Möglichkeiten des Bundes soll die Ent

schädigung so festgesetzt werden, daß für die vorangeführten 

Freiheitsbeschränkungen ein Betrag von 350 S für jeden Monat 

der erlittenen E'reihei tsbeschränkung gevvährt wird. 

Einem berechtigten Wunsche der Opfer entsprechend wäre 

Ve~folgten, die durch mindestens 6 Monate den Judenstern ge-

tragen haben, eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 

6.000 S zu leisten. 
/ 

Opfer, die Inhaber einer Amtsb2scheinigung' oder eines 

Opferausweises sind, sollen - unter der Voraussetzung, daß sie 

durch Verfolgungsmaßnahmen eine Minderung des Einkommens um 

mindestens die Hälfte gegenüber dem Zeitpunkt vor der gesetzten 

Maßnahme erlitten haben, wenn diese in ihrer Auswirkung min

destens dreieinhalb Jahre gedauert hat - eine einmalige Ent

schädigung in der Höhe von 10.000 S erhalten. 

Opfern, die durch gegen sie oder ihre Eltern gerich

tete VerfolgungsmaBnahmen ihre Berufsausbildung abbrechen 

mußten, soll eine einmalige Entschädigung von 6.000 S gewährt 

werden. 

Bei den einzeln,en Schädigungs tatbeständen wäre die 

Gewährung von Doppelleistungen nach dem Opferfürsorgegesetz 

und nach dem Bundesentschädigungsgesetz auszuschließen. 
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